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HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

 

Bergisch Gladbach 

 

ISIN: DE000A2BPK00 

WKN: A2BPK0 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit die Aktionäre * unserer Gesellschaft ein zur 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am Dienstag, den 26. Mai 2026, um 13:00 Uhr (MESZ) 

(Einlass ab 12:30 Uhr), 

 

im Bürogebäude unserer Gesellschaft (Konferenzraum im Zwischengeschoss) in 

Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach. 

 

 
* Allein zwecks besserer Lesbarkeit wird hierin auf eine geschlechterspezifische Schreibweise 

verzichtet. Alle hierin verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten stets 

gleichermaßen für natürliche Personen jedes Geschlechts sowie jegliche juristischen Personen 

und sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 

31. Dezember 2025, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

 

Der im Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 ausgewiesene Bilanz-

gewinn in Höhe von 23.972.571,43 Euro wird wie folgt verwendet: 

– Ein Teilbetrag in Höhe von 3.900.429,00 Euro wird zur Ausschüttung einer Dividende von 

0,30 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie an die Aktionäre verwendet. 

– Der verbleibende Teilbetrag in Höhe von 20.072.142,43 Euro wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 

 

Zu diesem Vorschlag wird darauf hingewiesen, dass der Anspruch der Aktionäre auf ihre Divi-

dende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig wird (§ 58 

Abs. 4 Satz 2 AktG). Dementsprechend soll die Dividende am 29. Mai 2026 ausgezahlt werden. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 

Vorstands Entlastung für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats Entlastung für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers 

für das Geschäftsjahr 2026 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,  

 

die Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

 

6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, 

Amtsniederlegung) zur Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf sechs Mit-

glieder 

 

Derzeit besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus fünf Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder 

des Aufsichtsrats soll auf sechs Mitglieder erhöht und dazu § 6 Abs. (1) der Satzung geändert 

werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

In § 6 der Satzung wird Abs. (1) wie folgt neu gefasst: 

 

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“ 

 

7. Beschlussfassungen zur Wahl von fünf Mitgliedern des Aufsichtsrats 

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG 

und § 6 Abs. (1) der Satzung derzeit noch aus fünf und künftig – mit Wirksamwerden der Ände-

rung der Satzung im Fall der zustimmenden Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 

6 der Tagesordnung und deren Eintragung in das Handelsregister – aus sechs Mitgliedern, die von 

der Hauptversammlung gewählt werden. 

 

Mit der Beendigung der Hauptversammlung am 26. Mai 2026 endet turnusgemäß die Amtszeit 

der Aufsichtsratsmitglieder Stefan Heinrich Brendgen, Michael Hahn, Felicitas Hamm und Jörg 

Kotzenbauer. Vor diesem Hintergrund sind mithin vier Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit ab 

Beendigung der Hauptversammlung am 26. Mai 2026 zu wählen. Zudem soll für den Fall der 

zustimmenden Beschlussfassung zu Punkt 6 der Tagesordnung über die Erhöhung der Zahl der 

Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit ab Eintragung der betreffenden Satzungsänderung in das 

Handelsregister von der Hauptversammlung bereits ein weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt 

werden. 
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, in den Aufsichtsrat zu wählen 

 

7.1 Herrn Stefan Heinrich Brendgen, 

wohnhaft in Mönchengladbach, 

selbständiger Unternehmensberater, 

 

7.2 Herrn Michael Hahn, 

wohnhaft in Bergisch Gladbach, 

Geschäftsführer bei der HAHN - Holding GmbH, der Michael Hahn Vertriebs GmbH, der 

Andrea Hahn Beteiligungs GmbH und der Albatros Immobilien GmbH, alle mit Sitz in 

Bergisch Gladbach, 

 

7.3 Frau Felicitas Hamm, 

wohnhaft in Köln, 

Geschäftsführerin der JL Verwaltungs GmbH als persönlich haftender Gesellschafterin der 

Joachim Loh Industrieanlagenvertriebs GmbH & Co. KG, beide mit Sitz in Köln, 

 

7.4 Herrn Jörg Kotzenbauer, 

wohnhaft in Erlangen, 

Geschäftsführer bei der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung 

mit Sitz in Berlin (HOWOGE) und bei verschiedenen Konzern-/Tochtergesellschaften der 

HOWOGE (HOWOGE Goeckestraße GmbH, HOWOGE High Deck Siedlung GmbH, 

HOWOGE Mühsamstraße GmbH, HOWOGE Schöneberger Straße GmbH, HOWOGE 

Damerowstraße GmbH, HOWOGE Baumschulenstraße GmbH, HOWOGE Goldschmidt-

weg GmbH, HOWOGE Soldinerstraße GmbH, HOWOGE Herbststraße GmbH, 

HOWOGE Roedernallee GmbH, HOWOGE Klingsorstraße GmbH, HOWOGE Lands-

berger Allee GmbH, Wohnungsbaugesellschaft Lichtenberg mit beschränkter Haftung, 

KRAMER + KRAMER Bau- und Projektmanagement GmbH, HOWOGE Wärme GmbH, 

Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue-GmbH, Stadtentwicklungsgesellschaft Buch mbH 

und PRIMA Wohnbauten Privatisierungs-Management GmbH, alle mit Sitz in Berlin), 

 

7.5 Herrn Jochen Hans-Bernd Blaskowitz, 

wohnhaft in Essen, 

Geschäftsführer der Triuwe GmbH als persönlich haftender Gesellschafterin der  

Die Finanzgefährten GmbH & Co. KG, beide mit Sitz in Essen, 

 

hierbei die zu 7.1 bis 7.4 Genannten jeweils für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 

zu beschließen hat, und den zu 7.5 Genannten für die Zeit ab Eintragung der Satzungsänderung 

gemäß dem Beschluss dieser Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung in das Handels-

register bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 

2030 zu beschließen hat. 

 

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 

 

Angaben entsprechend § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: 

 

Weitere Mandate von Herrn Stefan Heinrich Brendgen bestehen  

- in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichts-

rats der Instone Real Estate Group SE, Essen,  

- in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 

als Mitglied des Verwaltungsrats der Adler Group S.A., Luxemburg. 

 

Frau Felicitas Hamm sowie die Herren Michael Hahn, Jörg Kotzenbauer und Jochen Hans-Bernd 

Blaskowitz üben jeweils kein weiteres Mandat im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG aus. 
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II. Weitere Angaben und Hinweise 

 

1. Voraussetzungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist gemäß § 15 

Abs. (1) der Satzung in Verbindung mit § 123 Abs. 2 und 3 sowie § 67 Abs. 2 des Aktiengesetzes 

(AktG) nur berechtigt, wer sich zur Hauptversammlung anmeldet und für den die angemeldeten 

Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind (Teilnahmeberechtigte). 

 

Die Anmeldung muss in Textform erstellt sein, in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und 

der Gesellschaft spätestens 

 

bis zum 19. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

 

unter folgender Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 

 

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per Telefax: + 49 (0) 2202/2356911 

oder per E-Mail: hahnag2026@aaa-hv.de 

 

Nach Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen werden den Teilnahmeberechtigten 

Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustel-

len und die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern, bitten wir die Aktionäre, früh-

zeitig für die Übersendung der Anmeldung an die Gesellschaft unter der vorgenannten Anschrift, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich organi-

satorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder 

zur Ausübung des Stimmrechts. 

 

Die Einberufung zur Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung sowie Unterlagen zur 

Anmeldung bzw. Vollmachterteilung wird die Gesellschaft den zu Beginn des 21. Tages vor dem 

Tag der Hauptversammlung, mithin am 5. Mai 2026, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister Ein-

getragenen sowie den Aktionären und Intermediären, die es verlangen, übersenden (§ 125 Abs. 2 

AktG). Die vorgenannten Unterlagen stehen auch im Internet unter der Adresse  

 

www.hahnag.de/investor-relations/hauptversammlung/  

 

zum Abruf zur Verfügung. 

 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und andere, mit diesen nach aktienrechtlichen Bestimmun-

gen gleichgestellte Personen oder Institutionen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht 

gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer 

Ermächtigung ausüben; Näheres hierzu regelt § 135 AktG. 

 

Hinweise zum Umschreibestopp im Aktienregister 

 

Da die Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind, bestehen im Verhältnis zur Gesellschaft 

Rechte und Pflichten aus Aktien gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG nur für und gegen die im 

Aktienregister Eingetragenen. 
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Für das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden 

Stimmrechte ist der Stand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus 

abwicklungstechnischen Gründen werden im Zeitraum nach Ablauf der Anmeldefrist – 19. Mai 

2026, 24:00 Uhr (MESZ) – bis zum Ablauf des Tages der Hauptversammlung keine Ein- und 

Austragungen im Aktienregister vorgenommen (Umschreibestopp). Damit wird der Stand des 

Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand zum Ablauf der Anmeldefrist entspre-

chen. 

 

Durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung werden Aktien nicht gesperrt oder blockiert. 

Aktionäre können also auch nach erfolgter Anmeldung und ungeachtet des Umschreibestopps 

über ihre Aktien weiter frei verfügen. 

 

2. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich bei der Ausübung des Stimmrechts durch von der Gesell-

schaft benannte Stimmrechtsvertreter („Stimmrechtsvertreter“) vertreten zu lassen. Auch im Fall 

der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter ist eine fristgerechte Anmeldung, wie vorstehend 

in Ziffer 1 dieses Abschnitts II. erläutert, erforderlich. 

 

Wenn ein Teilnahmeberechtigter die Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchte, muss er 

diesen zu jedem Tagesordnungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisungen erteilen, wie das 

Stimmrecht ausgeübt werden soll. Der jeweilige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungs-

gemäß abzustimmen. Die Erteilung von Weisungen an Stimmrechtsvertreter kann ausschließlich 

zu den von der Gesellschaft bekanntgemachten Beschlussvorschlägen des Vorstands und/oder des 

Aufsichtsrats sowie zu den von der Gesellschaft aufgrund eines Verlangens einer Minderheit nach 

§ 122 Abs. 2 AktG, als Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 AktG oder als Wahlvorschlag nach § 127 

AktG bekanntgemachten Beschlussvorschlägen von Aktionären erfolgen. Sollte es unter einem 

Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge 

kommen, so gilt eine hierzu erteilte Weisung an die Stimmrechtsvertreter jeweils entsprechend 

für die einzelnen Beschlussvorschläge. 

 

Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform (§ 126b BGB) 

erteilt (auch geändert oder widerrufen) werden. Aus organisatorischen Gründen sollte für die 

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter ein dafür bereitgestelltes 

Formular genutzt werden. 

 

Für die Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter können die Teilnahme-

berechtigten den „Anmeldebogen zur Hauptversammlung 2026“ benutzen, der den im Aktien-

register Eingetragenen zusammen mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung über-

sandt wird. Einzelheiten und Formulare zur Vollmacht- und Weisungserteilung sowie zu Ände-

rungen insoweit, auch an die Stimmrechtsvertreter, erhalten die Teilnahmeberechtigten nach ihrer 

Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen mit der Eintrittskarte, zudem können sie kosten-

frei bei der Gesellschaft angefordert werden und stehen auch im Internet unter der Adresse 

 

www.hahnag.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

zur Verfügung.  

 

Es wird gebeten, der Gesellschaft Vollmachten und Weisungen postalisch, per Telefax oder per 

E-Mail aus organisatorischen Gründen bei ihr zugehend 

 

bis spätestens am 25. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

 

unter folgender Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zuzusenden: 
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HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per Telefax: + 49 (0) 2202/2356911 

oder per E-Mail: hahnag2026@aaa-hv.de 

 

Außerdem bieten wir in der Hauptversammlung erschienenen Teilnahmeberechtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu 

bevollmächtigen. 

 

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und/oder Weisungen desselben Teilnah-

meberechtigten, so werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihen-

folge berücksichtigt: (1.) über den Letztintermediär entsprechend § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 

AktG in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 und 3 sowie Artikel 9 Abs. 4 der Durchführungs-

verordnung (EU) 2018/1212, (2.) per E-Mail, (3.) per Telefax und (4.) postalisch. Gehen auf 

demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Vollmachten und/oder Weisungen zu, so wird 

die zuletzt zugegangene Erklärung als verbindlich erachtet. Der zuletzt fristgerecht zugegangene 

Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. 
 

Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimm-

rechte in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder 

nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die wei-

sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung 

teilnehmen. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Vollmachten und Aufträge zur Ausübung 

anderer Aktionärsrechte, z.B. zur Stellung von Anträgen und zur Erklärung von Widersprüchen 

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, entgegennehmen und sich bei Abstimmungen, für die 

keine Weisung erteilt wurde, in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren stets der Stimme 

enthalten oder nicht an der Abstimmung teilnehmen werden. 

 

3. Ausübung von Aktionärsrechten durch Bevollmächtigte, Verfahren für die Stimmabgabe 

durch Bevollmächtigte 

 

Teilnahmeberechtigte haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu 

lassen, z.B. auch durch einen Intermediär oder eine Aktionärsvereinigung. Bevollmächtigt ein 

Teilnahmeberechtigter mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von 

diesen zurückweisen. Auch im Fall der Bestellung eines Bevollmächtigten ist eine fristgerechte 

Anmeldung, wie vorstehend in Ziffer 1 dieses Abschnitts II. erläutert, erforderlich. 

 

Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 

Gesellschaft erteilt (auch widerrufen) werden. Wenn die Erteilung der Vollmacht nicht dem 

Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf 

und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 

AktG in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.  

 

Der Anwendungsbereich des § 135 AktG betrifft die Bevollmächtigung von Intermediären, 

Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder anderen, mit diesen nach aktienrechtlichen 

Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen, für die in der Regel Besonderheiten 

gelten. Wenn die Absicht besteht, einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-

rechtsberater oder eine andere, mit diesen gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte 

Person oder Institution zu bevollmächtigen, erscheint es mithin empfehlenswert, dass sich Voll-

machtgeber und Bevollmächtigte rechtzeitig abstimmen. 

  



 

Seite 7 von 9 

 

 

Für die Erteilung einer Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der Bestellung eines 

Bevollmächtigten sowie für den Widerruf einer Vollmacht bietet die Gesellschaft als Kontakt-

daten folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse an: 

 

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

oder per Telefax: + 49 (0) 2202/2356911 

oder per E-Mail: hahnag2026@aaa-hv.de 

 

Teilnahmeberechtigte können für die Vollmachterteilung den ihnen mit dem Einladungsschreiben 

zur Hauptversammlung übersandten „Anmeldebogen zur Hauptversammlung 2026“ benutzen. 

Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein entsprechendes 

Vollmachtformular steht auch im Internet unter der Adresse 

 

www.hahnag.de/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

zum Abruf zur Verfügung.  

 

4. Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen (§ 122 Abs. 2 und 

Abs. 1 AktG) 

 

Aktionäre können unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung einer Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden (vgl. § 122 Abs. 2 

und Abs. 1 AktG sowie § 70 AktG). Ein solches Verlangen ist schriftlich und ausschließlich an 

den Vorstand zu richten. Es muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversamm-

lung (wobei der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also 

 

bis spätestens 1. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

 

zugehen. Es wird gebeten, entsprechende Verlangen an die folgende Anschrift zu übersenden: 

 

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

– Vorstand – 

Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach 

 

5. Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und Wahlvorschlägen (§ 126 Abs. 1 

und § 127 AktG) 

 

Eventuelle (Gegen-)Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126 Abs. 1, 

127 AktG sind an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu übersenden: 

 

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

Herrn Marc Weisener 

Buddestraße 14 

51429 Bergisch Gladbach 

oder per E-Mail: mweisener@hahnag.de 
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Rechtzeitig eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge, d.h. solche, die der Gesellschaft 

 

bis spätestens 11. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

 

zugehen, werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften im Internet unter der Adresse  

 

www.hahnag.de/investor-relations/hauptversammlung/  

 

zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu 

Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls auf dieser Internetseite veröffentlicht. 

 

Auch ein der Gesellschaft bereits zuvor übersandter Gegenantrag oder Wahlvorschlag muss in 

der Hauptversammlung ausdrücklich gestellt werden, selbst wenn er vorher zugänglich gemacht 

wurde. Ein Gegenantrag oder Wahlvorschlag zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten 

kann im Übrigen in der Hauptversammlung auch dann noch gestellt werden, wenn er der Gesell-

schaft nicht zuvor innerhalb der Frist nach § 126 Abs. 1 AktG zugesandt worden war. 

 

6. Unterlagen, Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die Unterlagen zu Punkt 1 der Tagesordnung (Jahres-

abschluss, Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats) und zu Punkt 2 

der Tagesordnung (Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns aus dem 

Geschäftsjahr 2025) sowie weitere Unterlagen und Informationen sind ab dem Zeitpunkt der 

Einberufung dieser Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse 

 

www.hahnag.de/investor-relations/hauptversammlung/  

 

zugänglich. Die Unterlagen zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung werden auch in der Haupt-

versammlung zugänglich sein. 

 

7. Hinweis zum Datenschutz 

 

Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG, Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach, Telefon 

Nr.: +49 (0) 2204/9490-0, E-Mail: datenschutz@hahnag.de, Internet: www.hahnag.de, erhebt, 

verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von ihren Aktionären bzw. von den durch diese 

bevollmächtigten Vertretern zum Zwecke der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

der Hauptversammlung, einschließlich des Anmeldeprozesses zur Hauptversammlung sowie der 

anderen stattfindenden Erfassungs- und Auswertungsprozesse.  

 

Mit der Führung des elektronischen Aktienregisters hat die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, beauftragt. Die beim Erwerb, der 

Verwahrung oder Veräußerung der Namensaktien der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

mitwirkenden Kreditinstitute bzw. Intermediäre leiten in der Regel die für die Führung des 

Aktienregisters relevanten Angaben an die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG weiter. 

Diese Weiterleitung erfolgt über die Clearstream Banking Frankfurt, die als Zentralverwahrer die 

technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften und die Verwahrung der Aktien für die Inter-

mediäre wahrnimmt. Zur technischen Abwicklung der Hauptversammlung bedient sich die 

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG zum Teil externer Dienstleister, bei denen es sich um 

Unternehmen aus folgenden Kategorien handelt: Dienstleister für die Vorbereitung und Durch-

führung der Hauptversammlung sowie deren Subunternehmer, Dienstleister für die Führung des 

Aktienregisters, IT-Dienstleister. 

  

http://www.hahnag.de/


 

Seite 9 von 9 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten aus dem Anmeldeformular ist notwendig, um 

die Hauptversammlung ordnungsgemäß vorbereiten, durchführen und nachbereiten zu können. 

Ohne diese Bereitstellung können Aktionäre bzw. deren bevollmächtigte Vertreter nicht an der 

Hauptversammlung teilnehmen oder Rechte zu dieser ausüben. 

 

Weitergehende Informationen zum Datenschutz können auch auf der Internetseite der Gesell-

schaft unter der Adresse 

 

www.hahnag.de/datenschutz 

 

abgerufen oder kostenlos bei der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG unter der vorstehenden 

Adresse angefordert werden. 

 

 

Bergisch Gladbach, im April 2026 

 

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG 

 

Der Vorstand 

 


